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Verſuchungen dgl. ö fingierten, Um mit großer Weitſchweifigkeitdarüber ſprechen und mit Behagen davon hören zu können. Mögekein Prieſter ES hierin nöt Miſstrauen, Qan der C·hörigen Wachſamkeit und Vorſicht fehlen laſſen und durch die ganzeArt der Behandlung, wie auch durch ausdrückliche, aus dem Herzenkommende Verſicherung zeigen, daſs nur Uungern und von der
un der orge für das Seelenheil gezwungen, ſich auf dieſePunkte einläſst, beſonders jungen Frauenzimmern gegenüber; mögekeiner, der „dieſes Pech anrührt, davon Eſude werden“, ſondern
nur Haſs und ſcheu vor der Sünde daraus chöpfen und den
Vorſatz, die Castitas Sacerdotalis überhaupt nd peciell Im Verkehrmit eiſnen ſo treuer bewahren!

Hiermit bin ich Am Schluſſe dieſer Abhandlung, die viel weiter
und umfaſſender wurde, als ich ſelbſt 68 beabſichtigte, angekommen.Die vielen Störungen und langen Unterbrechungen werden ſich wohlIn unliebſamer Weiſe bemerklich machen hiefür die hochwürdigen verehrten Eſer gütige achſicht, wie auch für Alles,
Vas vielleicht durch zu wenig überlegte oder ſchroffe aſſungverletzen könnte. Mein Beſtreben war, die Grundſätze der kirchlichenLehrer, ſowie meine eigenen Erfahrungen und die von anderen mirmitgetheilten I der Weiſe zu verwerten, daſs manchen, beſondersjüngeren hochwürdigen Mitbrüdern dadurch geeignete Fingerzeige fürdas prieſterliche eben und Wirken egeben, vielleicht einzelne Fehlerund Unzuträglichkeiten erhüte und eini

elfen
ger Nutzen geſtiftet 995Möge Wutten egen dazu

Heſteht ein trennendes ſtaatliches Chehindernisdes Militärſtandes?
Von Feld Conſiſtorial Direetor SILa bvynik n Wien.

Neuerer Zei EH bei eherechtlichen Abhandlungendas In der Stellungspflicht begründete Eheverbot den auf⸗ſchiebenden

2 Ehehinderniſſen beizuzählen, dagegen das aus dem
A t4 N entſpringende Verbot der Verehelichung als
ein trennendes ſtaatliches Ehehindernis darzuſtellen. Wiederholt findetſich die Behauptung, daſs die von einer im Militär-Verbande
ſtehenden Perſon welche zur Einholung der militäriſchen Heirats⸗Bewilligung verpflichtet iſt, ohne derartige Bewilligung eingegangeneEhe für den ſtaatlichen Bereich ungiltig Tklärt werden
könnte. m Beweiſe dieſer Behauptung beruft man ſich auf 5des allgem

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“. 1891, I
meinen bürgerlichen Geſetzbuches, welcher Huſtt 51
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„Mit welchen Militär⸗Perſonen oder zum Militär⸗Körper gehörigen

Perſonen ohne ſchriftliche Erlaubnis ihres Regimentes, Corps oder überhaupt
ihrer Vorgeſetzten kein giltiger eve:  ag eingegangen werden könne, beſtimmendie Militär⸗Geſetze.“ ehen,Aus dem Wortlaute dieſes Paragraphen iſt aber erf
daſs die rage, ob mit gewiſſen Militär⸗Perſonen ohne militär
behördliche Bewilligung keine iltige Ehe eingegangen werden könne,
einzig nd allein nach den Militär⸗Geſetzen beurtheilen
und beantworten iſt ES muſs Qher ſichergeſtellt werden, we
Militär⸗Geſetze für die vorliegende rage als maßgebend anzuſehen
ſind, und ob Iun denſelben eine Beſtimmung ſich ndet, vermöge
welcher die von einer Militär⸗Perſon ohne militär⸗behördliche Be
willigung eingegangene Ehe wege Mangels der Heirats⸗Licenzungiltig rklärt werden könnte

Maßgebend iſt unächſt das ehrgeſ etz, welches Im §8 61 ſagt
„Ohne militär-behördliche Bewilligung dürfen ſich nicht verehelichen:
Die activen Militär -Perſonen des Heeres (Kriegs-Marine) Uund der
andwehr

*  ine) und der Landwehrdie uneingereihten Recruten des Heeres (Kriegs⸗Mar
die dauernd beurlaubten Liniendienſtpflichtigen, mit Ausnahme jener,
welche un den letzten drei Monaten ihrer Liniendienſtpflicht ſich befinden,
und jener, welche auf Grund des 8 32, zweiter Abſatz, oder aber
aus amilienrückſichten beurlaubt In 4 34, vorletzter Abſatz);
die mit der Vormerkung für Localdienſte In den Ruheſtand verſetzten
Officiere
die un der Loco-Verſorgung eines Militär⸗Invalidenhauſes untergebrachten
Perſonen des Heeres (Kriegs-Marine) und der Landwehr.“
In dieſen un Punkten werden alſo jene erſonen bezeichnet,

denen ohne militäriſche Bewilligung 3u eiraten verboten iſt Sodann
wird Im § 61 des Wehrgeſetzes noch folgendes hinzugefügt:

„In Fällen der Uebertretung dieſes Verbotes finden Anwendung:
auf die activen Militär⸗Perſ onen die militäriſchen Strafgeſetze und
Vorſchriften
auf die act derlei Perſonen die Strafbeſtimmungen des 85⁰ ＋

Mit Uebergehung alles anderen, as nicht eng 3u unſerer
rage gehört, haben wir uns hier mit dieſen zwei letzten,
ausſchlaggebenden Punkten zu efaſſen und müſſen zuerſt bezüglich
des unkte a) in Betracht ziehen, was die militäriſchen Strafgeſetze
und Vorſchriften hinſichtlich einer Ehe, die von einer activen
Militär⸗Perſon ohne militär⸗behördliche Bewilligung eingegangen
wird, feſtſetzen Das noch dermalen Ian Geltung ſtehende „Militär⸗
trafgeſetz“ vom Jänner 1855 ſagt ImR §780 L
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„Militär-Perſonen, welche nach der Vorſchrift U  ber die Heiraten inder Armee zu ihrer Verehelichung die Erlaubnis des zur Ertheilung derſelbenermächtigten CErn einzuholen verpflichtet ſind und ohne dieſe Erlaubnis
im In oder Auslande eine eheliche Verbindung eingehen, werden dadurcheines Vergehens ſchuldig und ollen, oferne ſie Dienſte nich obligatſind, mit Entlaſſung, die obligate Mannſchaft dagegen mit rengem Arreſt
von einem bis zu drei onaten und Unterofficiere zugleich mit Degradierungbeſtraft werden .

Aus den Beſtimmungen des 780 des Militär⸗Strafgeſetzeserhellet alſo, daſs active Militär⸗Perſonen, welche ſich ohne militär⸗behördliche Bewilligung verehelichen, ſehr empfindlich und warOfficiere, Militär⸗Beamte und ſonſtige Gagiſten mit Entlaſſung, die
Mannſchaft mit ſtrengem Arreſt und Unterofficiere zugleich mit
Degradierung werden ſollen, daſs aber die Giltigkeitihrer ohne militär⸗behördliche Bewilligung geſchloſſenen Ehe ſeitensdes Militär Strafgeetzes nicht m geringſten angezweifelt wirdHier verdient noch ausdrücklich rwähnt 3u werden, daſs den vor⸗
angeführten Beſtimmungen des Militär⸗Strafgeſetzes nicht allein die
activen Perſonen des Heeres und der Kriegs-Marine, ſondern auchdie Im Activſtande der Landwehr und die Im Gendarmerie-Verbandeſtehenden Perſonen unterworfen indDa In dem Punkte des 61 des Wehrgeſetzes nicht allein
von militäriſchen Strafgeſetzen, ſondern auch von Vorſchriften, 6auf die ohne militär-behördliche Bewilligung heiratenden activenMilitär-Perſonen Anwendung finden, die ede iſt, ſo nüſſen wir
N. auch nach den diesbezüglichen Vorſchriften umſehen Hiebeibegegnen wir einem nde, der vielleicht manchem Eſer bisherNi aufgefallen ſein dürfte. Nach dem Geſetze vom Mai 1869,G.Bl Nir 7 betreffend den Wirkungskreis der Militär⸗Gerichteunterſtehen von den Militär⸗Beamten und den In keine Rangsclaſſeeingereihten Gagiſten nur die Militär⸗Intendantur⸗Beamten, dieMilitär⸗Verpflegs⸗Beamten, die militär⸗thierärztlichen Beamten, dietechniſchen Beamten des Artillerie— nd Train ⸗-Zeugsweſens nd des
techniſchen und militär⸗adminiſtrativen Comités, dann das
perſonale In den Militär⸗GefangenhäufErn und das echniſcheperfonale der Genie-⸗Directionen, des Train⸗Zeugsweſens und derMilitär⸗Verpflegs⸗Anſtalten In Strafſachen der Militär⸗Gerichtsbarkeit.Derlei Beamte und Gagiſten unterliegen daher auch un gerichtlichenStraffällen den Beſtimmungen des Militär⸗Strafgeſetzes. Es gibtaher auch Kategorien von Militär⸗Beamten und In keine Rangsclaſſeeingereihten Gagiſten, 2 obgleich ſie In activer Dienſtleiſtung

Unter den um Dienſte nicht obligaten Perſonen ind Officiere, ilitär—Beamte und ſonſtige agiſten zu verſtehe
51*
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tehen, ſonach den activen Militär⸗Perſonen zählen und auch Im
Sinne der organiſchen Beſtimmungen für die Militär-⸗Seelſorge
(Artikel zur militär⸗geiſtlichen Jurisdiction gehören dennoce
In Strafſachen nicht der Militär⸗, ondern der Civil⸗Gerichtsbarkeit
unterliegen. 0 ſind die Militär⸗Rechnungs⸗Control⸗Beamten,
die Militär⸗Caſſen⸗Beamten, die Militär⸗Medicamenten⸗Beamten,
die Militär⸗Bau⸗Rechnungs⸗Beamten, die Beamten und das echniſche
Hilfsperſonale des militär⸗geographiſchen Inſtitutes, die Militär⸗Lehrer
und die Armeediener. Auf derlei Beamte und Gagiſten findet daher
das Militär⸗Strafgeſetz keine Anwendung. Da ſie aber als active
Militär⸗Perſonen ohne Bewilligung der Militär⸗Behörde ſich nicht ver.
ehelichen dürfen und mN Fällen der Uebertretung dieſes Crbote nich
nach den Beſtimmungen des Militär⸗Strafgeſetzes behandelt werden
önnen, finden auf dieſelben I vorkommenden Fällen beſondere,
im 61 des Wehrgeſetzes angedeutete Vorſchriften Anwendung. Eine
derartige orſchri iſt die mit Eircular⸗Verordnung des Reichs⸗Kriegs⸗
Miniſteriums vom März 1887 Praesid- Nr 1609, kundgemachte
„Diſciplinar⸗Strafvorſchrift für die ilitär  Beamten
nd die In keine Rangselaſſe eingereihten Militär⸗
Gagiſten des und Heeres“ ne dem „Anhang, die
Diſeiplinar⸗Beſtra ung der Armeediener betreffend.“
Dieſe Vorſchrift, welche ufolge der Allerhöchſten Entſchließung

October 1887 Qau auf die Landwehr⸗Verbande ſtehenden
Beamten, un keine angsclaſſe eingereihten Gagiſten und Kanzlei
diener Anwendung ndet, ent ält im olgende Beſtimmung:

＋V

hne vorausgegangene commiſſionelle Warnung tritt die Entlaſſung
mittels commiſſioneller Behandlung ein: Wenn Militär⸗Beamte, welche
der Civil⸗Gerichtsbarkeit unterſtehen, oder ſolche In keine Rangsclaſſe eingereihte
Militär⸗Gagiſten (mit Ausnahme der Armeediener) eine Ehe ohne vorher

J.eingeholte Bewilligung der zuſtändigen Militär⸗Behörde eingehen
8 dieſer Beſtimmung iſt erſtlich zu rſehen, daſs die der

Civil⸗Gerichtsbarkeit unterſtehenden Militär⸗(Landwehr⸗ Beamten
oder mn keine Rangsclaſſe eingereihten agiſten, we ſich ohne
militär⸗behördliche Bewilligung verehelichen nach Klarſtellung des
Sachverhaltes durch eine iezu eigens beſtimmte Commiſſion), Im
Diſeiplinarwege mit Entlaſſung beſtraft werden, daſs aber die
Giltigkeit ihrer derartigen Eheſchließung In der bezüglichen Diſciplinar⸗
Strafvorſchrift keineswegs In Zweifel 9ezogen erſcheint. Ueberdies iſt
Aus derſelben Beſtimmung 3u entnehmen, daſs einen „Armeediener,“
der ſich ohne militär⸗behördliche Bewilligung verehelichen würde, nicht
einmal die Strafe der Entlaſſung treffen könnte, da die erwähnte
Diſciplinar⸗Strafvorſchrift hinſichtlich der Armeediener ausdrücklich
eine Ausnahme feſtſe Allerdings würde der betreffende Armeediener,
wenngleich die Giltigkeit ſeiner ohne militäriſche Bewilligung 9e⸗
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chlo ſenen Ehe außer veife NUr ſich ſe und die elgené
Familie tief ſchädigen, weil weder ſeine Gattin noch die anzuhoffenden
Kinder der mit Erner vorſchriftsmäßig eingegangenen ttar⸗ Ehe
verbundenen Vortheile theilhaftig werden könnten.

Eine zweite Vorſchrift analogen Inhaltes node icheiIM Dienſt⸗
Reglement für die undek riegs⸗Marine II Theil § 64,
woſelb ebenfalls Tklärt wird, daſs den bei der Kriegs⸗Marine zur
Dienſtleiſtung (obmmandierten oder zugetheilten, zur tGerichts⸗
arkeit gehörigen Beamten, die ſich ohne militäriſche Bewilligung
verehelichen würden die Entlaſſung Evorſte

Anlangend den Punkt b) des 61 des Wehrgeſetzes wollen wir
uns auch mit jenen Strafbeſtimmungen bekanntmachen welche auf
nicht active Militär-Perſonen die ſich ohne militär⸗behördliche
Bewilligung verehelichen, Anwendung nden

Der 850 des Wehrgeſetze ſagt
„Die Verehelichung vor dem EintritteeiIu das ſtellungspflichtige Alter und

vor dem Austritte Qus der ritten Altersclaſſe iſt nich geſtattet. Ausgenommen
Iu diejenigen, welche bei der Stellung gelöſch oder u der dritten Alters
cła nicht aſſentiert worden ſind Bei beſonders rückſichtswürdigen Umſtänden
kann die ausnahmsweiſe Ehebewilligung Miniſter für Landesvertheidigung
oder von der hiezu delegierten Landesbehörde *  Eli werden S begründet
jedoch dieſe Bewilligung keine Begünſtigung Iu der Erfüllung der Wehrpflicht
Wer ich nit Uebertretung des vorangeführten erbote verehelicht hat
wird eld von 3 bis 300 Gulden beſtraft.“

Und Geldſtrafen drohen Gemäßheit des 8 61 des
Wehrgeſetzes auch jenen nicht activen Militär-Perſonen, we zur
Einholung der militär-behördlichen Ehebewilligung verpflichtet ſind
und ſich ohne dieſe Bewilligung verehelichen; ſie haben alſo II
Geldſtrafen zu gewärtigen, die Giltigkeit threr derartigen Eheſchließung
kann aber auf Grund des Wehrgeſetzes nicht angefochten werden.

Werfen Wir noch Ennen lick auf die ! ahre 1887 publicierten
dermalen! rα ſtehenden Heirats  2Normen, nämli die „VorfI1
über die Heiraten IM und Heere und die „Vor V
über die Heiraten der und Kriegs⸗Marine.“ Dieſe
eiden Vorſchriften bezeichnen zuerſt jene erſonen, welche

Verehelichung militär⸗behördlichen Bewilligung bedürfen,
und ügen dann IM hinzu

„We Strafe und welche ſonſtigen Folgen ohne; Bewilligung
Eingegangene Ehe nach ſich zieht, iſt beſonderen Geſetzen und Vorſchriften
ausgedrückt.

Unter den beſonderen Geſetzen und Vorſchriften, auf welche Iu
dieſem 2 hingewieſen wird, ſind aber die ereits oben be
ſprochenen Geſetze und Vorſchriften, nämlich da Wehrgefetz, dann
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das Militär⸗Strafgeſetz, ferner die Diſciplinar⸗Straßvorſchriſt für die
Militär⸗Beamten und die un keine Rangsclaſſe eingereihten Militär
agiſten und das Dienſt⸗Reglement für die Kriegs⸗Marine zu ver
ſtehen Und m dieſen Militär⸗Geſetzen und Vorſchriften, nach welchen
die Folgen einer ohne militär⸗behördliche Bewilligung eingegangenen
Ehe beurtheilen ſind, findet ſich weder eine aus drückliche Beſtim

7;
mung, noch eine Andeutung, Aus welcher auf die Möglichkeit der
Ungiltigerklärung einer derartigen Ehe geſchloſſen werden önnte.
Andere ilitär⸗Geſetze oder Vorſchriften, auf Grund welcher die Ehe
einer Militär-⸗Perſon Mangels der militäriſchen Heirats⸗
Bewilligung ungiltig Tklärt werden könnte, Eſtehen dermalen nicht

Aus dem eſagten erhellet, daſs die gegenwärtig mn Geltung
ſtehenden und nach des allg bürg Geſetzbuches für die Be
urtheilung der vorliegenden rage maßgebenden Militär-Geſetze ein
trennendes ſtaatliches Ehehindernis des Militärſtandes nicht kennen,
ona die bei einigen Auctoren Aichner: Compend Jur (C.
dit V. 184—185; imersky: Verehelichung der Stellungs⸗
pflichtigen und der Militär⸗Perſonen, mu 1874, Artikel II III;
Dannerbauer: Das ſtaatliche Ehehindernis der Stellungspflicht und
des Militärſtandes, 88 5, 12 und im Qalender für den kathol.
Clerus pro 1891 vorkommende Unterſcheidung wiſchen einem aat
lichen Eheverbote der Stellungspflicht und einem trennenden ſtaat⸗
lichen Ehehinderniſſe des Militärſtandes den thatſächlichen Verhält⸗
niſſen nicht entſpricht. Ein trennendes ſtaatli E8
hindernis des Militärſtandes beſteht nicht, und deshalb

auch nur von einem aus der Stellungspflicht und
dem Militär⸗Verbande entſpringenden ſtaatlichen
erbote die ede ſein (Vgl. auch Rittner Oeſterr Eherecht,
Leipzig 1876, 283 .) Stubenrauch: Commentar zum allg bürg
Geſetzbuche, Auflage, 5 Kirchſtetter: Commentar zum
öſterr. allg bürg Geſetzbuche, Auflage, zu §

Es aber auch nicht unerwähnt bleiben, daſs ehemals ein
trennendes ſtaatliches Ehehindernis des Militärſtandes thatſächlich
beſtand. Das Militär⸗Heirats⸗Normale vo  — Juni 1812
enthielt Im § 25 folgende Beſtimmung:

„Jede Verehelichung ohne vorhergegangene förmliche Erlaubnis des zu
ihrer Ertheilung geeigneten Chefs iſt Urchau ungiltig Und nichtig.
Ueberdies iſt derjenige, welcher auf dieſe Art eine Heirat ſchließt, unaus
weichlich 13 entlaſſen und die Mitbefangenen nach Umſtänden und
nach Maß ihrer Schuld vorzugehen. Die obligate annſcha hingegen iſt
für die Uebertretung dieſes erbote kriegsrechtlich infolge der beſtehenden
Geſetze behandeln.

Solange dieſes Heirats⸗Normale in Geltung and, war die von
einer Militär⸗Perſon ohne militär⸗behördliche Bewilligung geſchloſſene
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Ehe nicht bloß unerlaubt und ſtrafbar, ſondern auch vor dem ſtaat⸗
lichen Forum ungiltig ein chon durch das oben beſprochene
„Militär⸗Strafgeſetz“ vom Jänner 1855 wurde der 25 des
Heirats⸗Normales vom Juni 1812 materiell außer Kraft geſetzt,
indem das Militär⸗Strafgeſetz Im §8§ 780 bloß gewiſſe rafen,
we eine ohne militär⸗behördliche Bewilligung eingegangene
nach ſich zieht, beſtimmte, die Giltigkeit einer ſolchen Ehe aber un-
angetaſtet ließ Formell wurde das Heirats⸗Normale vom Juni 1812
gänzlich aufgehoben durch die im ahre 1861 publicierte „Vorſchri
ber die Heiraten Ivn der kE. Landarmee“, durch welche au
Artikel der Kundmachungs⸗Verordnung) alle früheren In ezug
auf eiraten In der Armee beſtandenen Vorſchriften außer Wirkung
getreten ind leſe orſchri 4  ber die eiraten In der Land⸗

hat nicht mehr den von Militär-⸗Perſonen ohne militär⸗
behördliche Bewilligung geſchloſſenen Ehen die Giltigkeit abgeſprochen,
wie dies im rüheren Heirats⸗Normale der Fu war, ondern Im
nachſtehendes feſtgeſetzt:

„Militär⸗Perſonen, welche ohne Bewilligung der competenten Militär  2  —
Behörde, oder des hiezu berufenen Militär⸗Chefs, ein Ehebündnis eingehen,
verfallen der 1e In dem Militär ⸗Strafgeſetze verhängten Strafe.
Auch darf bei der Mannſchaft eine ſolche Ehe niemals tn die er Claſſe
der Mannſchafts-Ehen eingereiht werden.“

Im erſten Satze dieſes Paragraphen beruft ſich die Vorſchri
auf die uns bekannten Beſtimmungen des Militär⸗Strafgeſetzes (§ 780)
der zweite Satz aber läſst uns beſonders klar erkennen, daſs bei
Militär⸗Ehen, die ohne militär⸗behördliche Bewilligung eingegangen
werden (vorausgeſetzt, daſs ihnen kein ſonſtiges Hindernis Iim Wege
ſteht), von einer Ungiltigkeit nicht mehr die Rede iſt Denn enn
eine ohne militär⸗behördliche Bewilligung geſchloſſene Mannſchafts

niemals In die er Claſſe eingereiht werden darf, 9
daraus, daſs ſie doch eine Mannſchafts⸗Ehe zweiter Claſſe, immerhin
alſo eine rechtsgiltige Ehe bleibt.

Der „Vorſchrift ber die eiraten In der Landarmee“
iſt bald darauf (1863) eine analoge „Vorſchri ber die eiraten

der Kriegs⸗Marine“ gefolgt.
An die Stelle dieſer beiden Vorſchriften trat mm ahre 1887

die „Vorſchrift üher die eiraten Im und Heere“ ud die
Vorſchrift über die Heiraten In der und Kriegs⸗Marine.“

Bekanntlich heilen ſich die Mannſchafts⸗Ehen in zwei Claſſen Bei Ehen
der erſten Claſſe genießen die Gattinnen und elichen Kinder das Recht zum
Aufenthalte bei dem Gatten beziehungsweiſe ater in der ärariſchen Unterkunft
und den Anſpruch auf beſondere, mn der Gebüren

Vorſchrift für das Heer be
zeichnete Vortheile. Bei Ehen der zweiten Claft ind den Gattinnen und Kindern
die vorerwähnten und Anſprüche nicht eingeräumt.
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Dieſe beiden chenwärtth in Geltung ſtehenden Heirats⸗Vorſchriften
enthalten, wie ereits oben erwähnt wurde, Im 2 die Beſtimmung:

„Welche Afe und welche ſonſtigen Folgen eine ohne jene (das iſt
militär⸗behördliche) Bewilligung eingegangene Ehe nach ch zieht, iſt un be⸗ſonderen Geſetzen und Vorſchriften ausgedrückt.“

Daſs unter dieſen beſonderen Geſetzen und ＋

Vorſchriften nur
das Wehrgeſetz, dann das Militär⸗Strafgeſetz, ferner die Diſeiplinar⸗
Strafvorſchrift für die Militär  Beamten und II keine Rangsclaſſe
eingereihten Militär⸗Gagiſten ud das Dienſt-⸗Reglement für die
Kriegs⸗Marine verſtanden werden kann, wurde chon oben geſagt
und zugleich dargelegt, daſs In dieſen beſonderen Geſetzen und Vor⸗
ſchriften die Giltigkeit einer ohne militär-behördliche Bewilligung
eingegangenen Ehe nicht Im geringſten angetaſtet wird; auch wurde
beigefügt, daſs ES keine anderen Militär⸗Geſetze oder Vorſchriften
gibt, auf uUn. welcher die Ehe einer Militär⸗Perſon wegen
Mangels der milit  A behördlichen Heirats Bewilligung
Tklärt werden könnte. ungiltig

Aus dem Vorangeführten geht hervor, daſs ſchon mit dem
Inkrafttreten des Militär⸗Strafgeſetzes vom Jänner 1855 das
hedem thatſächlich beſtandene, trennende ſtaatliche Ehehindernis des
Militärſtandes Qus den Militär⸗Geſetzen eliminiert wurde und ſ eitherkeine Wiederaufnahme fand

Schließlich möge noch, Aum allfälligen Bedenken beg
folgendes bemerkt Wer Een

ald dem Erſcheinen des Militär-Stra geſetzes vom
Jänner 1855 iſt mit dem kaiſerlichen Atente vom ctober 1856

ein bürgerliches Geſetz ber die hen der Katholiken erlaſſen worden.
Dieſes bürgerliche Geſetz trat mit Jänner 1857 un Wirkſamkeit,
nd mit dem etzteren Tage wurden aut Artikel XIII des gedachten
atente alle mit demſelben egeſetze In Widerſpruch ſtehenden, auf
die Katholiken Bezug abenden Anordnungen des allgemeinen bürger⸗
lichen Geſetzbuches außer 1 geſetzt Für Akatholiken lieben aber
die eherechtlichen Beſtimmungen des allgemeinen bürgerlichen Geſetz
buches nach wie vor m Wirkſamkeit. Der des bürgerlichen
Geſetzes U.  ber die Ehen der Katholiken hat folgenderweiſe gelautet:

„Welche zum Heere gehörige, oder den Militär⸗Behörden unter⸗
ſtehende Perſonen ohne die vorſchriftsmäßige Erlaubni keine Ehe ießen
dürfen, beſtimmen die Militär⸗Geſetze.“

Man beachte, daſs n dieſem aragr geſagt wird „keine
Ehe lehen dürfen“, ähren der oben angeführte des
allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuche die Orte enthält: „kein
giltiger Ehevertrag eingegangen werden könne.“ Nach
dem Doterteiten erſcheinet alſo der Militärſtand nicht als
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Eln Hindernis der ſtaatlichen Giltigkeit einer ohne militäriſche Be⸗
willigung geſchloſſenen Ehe, ſondern 6S bildet nach dieſem Paragraphder ange der ilitäriſchen Heirats⸗Bewilligung bloß Erin ſtaatlichesEheverbot.

Wenn die eingangs berührte Anſchauung einiger Auctoren
richtig wäre, daſs nämlich auch dermalen ne ohne militär⸗behördlicheBewilligung geſchloſſene Ehe auf Grund des 854 des allgemeinenbürgerlichen Geſetzbuches ungiltig erklärt werden könnte, dann hätte vom

Jänner 1857 angefangen, das iſt von dem Tage, welchem da
mit dem kaiſerlichen Patente kundgemachte bürgerliche Ehegeſetz in Wirk
amkeit trat, bis jenem Zeitpunkte, In welchem dasſelbe Urch das
Geſetz vom 25 Mai 1868, Nr 47 R

G.⸗Bl., wieder außer Kraftgeſetzt wurde, alſo durch inen eitraum von mehr als zehn Jahrender Militärſtand einerſeits ein bloßes Eheverbot und andererſeitsein trennendes ſtaatliches Ehehindernis gebildet, und zwar für die
katholiſchen Militär⸗Perſonen nach des Geſetze über die Ehender Katholiken Eern bloßes Eheverbot, für alle akatholiſchen Militär⸗
Perſonen aber nach des allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuchesein trennendes ſtaatliches Ehehindernis, weil 10 dieſer etztere Paragraphund die ſonſtigen Vorſchriften des vom Eherechte handelnden zweitenHaudes allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuche für die Akatholikennieémals außer Wirkſamkeit etreten ind Es waäre demnach währenddes gedachten, mehr als zehnjährigen Zeitraumes die von einer katho⸗liſchen Militär⸗Perſon ohne vorſchriftsmäßige Bewilligung eingegangeneEhe zwar unerlaubt jedoch giltig, hiegegen die von einer akatholiſchenMilitär— Erſon In gleicher Weiſe ge

Oſſene Ehe ungiltig geweſenEine ſol Ungleichheit in der Geſetzanwendung hat jedoch niemals
platzgreifen können; denn gerade ſo, wie nach des erwähntenGeſetzes über die Ehen der Katholiken, ſind ES auch nach des
allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuches einzig und allein die
Milit q  V. ef e E, welche die Grundlage der Entſcheidung In vor
liegender rage bilden. Daſs aber die Militär⸗Geſetze ſeit dem
V  J.  ahre 1855 nur Ern Eheverbot, nicht aber ein trennendes Ehehindernis des Militärſtandes kennen, dürfte oben hinreichend nachgewieſen worden ſein

Die ungetauften Kinder, hr Schichſa und die Urſache
esſelben.

Von Dir Anton Pauritſch 5 Feldkirchen bei Graz (Steiermark).
Eine ebenſo intereſſante als wichtige rage iſt Was geſchiehtmit den Kindern, die vor threr Qufe dahinſterben Spricht man

Im Unterricht von der Nothwendigkeit der heiligen Taufe, ſo ößt


